
 527 

Amtliches  

Bekanntmachungsblatt  
- Amtsblatt des Märkischen Kreises-  
 
 
 
 

Nr. 22 Ausgegeben in Lüdenscheid am 26.05.2010 
 

Jahrgang 2010 
 

 
Inhaltsverzeichnis 

11.05.2010 Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde 
 
Neuwahl einer Schiedsfrau bzw. eines Schiedsmannes  
für den Schiedsamtsbezirk Wiblingwerde..........................528 

11.05.2010 Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde 

 
11. Satzung vom 11.05.2010 zur Änderung der Satzung  
für das Übergangsheim der Gemeinde Nachrodt-
Wiblingwerde für ausländische Flüchtlinge mit 
Gebührenordnung vom 18.02.1997...................................528 

18.05.2010 Stadt Menden (Sauerland) 
 
Feststellung der Gültigkeit  der Wahl des Integrationsrates 
der Stadt Menden (Sauerland) am 07.02.2010..................529 

26.05.2010 Märkischer Kreis 
 
Antrag der Firma August Jaeger Nachfolger GmbH & Co. 
KG, Büchlerhausen 14, 51766 Engelskirchen ...................529 

05.04.2010 Jagdgenossenschaft Blintrop Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2009/2010 ............530 

12.05.2010 Jagdgenossenschaft Blintrop Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2010/2011...............530 

19.05.2010 Stadt Lüdenscheid Abstimmungsergebnis des Bürgerentscheides am 
09.05.2010.........................................................................531 

21.05.2010 Stadt Menden (Sauerland) 

 
4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 125/I „Hämmer,  
Lindort, Dombrüche“ der Stadt Menden (Sauerland) für  
den Bereich nördlich der Hämmerstraße und westlich  
Lindort................................................................................531 

21.05.2010 Stadt Menden (Sauerland) 

 
1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 182 „Evidal“ der Stadt 
Menden (Sauerland) für den Bereich zwischen Carl-Benz-
Straße, Gelände des Hellweg-Baumarktes, Bahnanlagen  
und KME-Betriebsgelände in Menden ...............................533 
 

21.05.2010 Stadt Hemer 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 90 „GewerbeQuartier 
am Felsenpark“ .................................................................535 

21.05.2010 Gemeinde Herscheid Einsichtnahme in den Beteiligungsbericht 2009….............536 

21.05.2010 Stadt Hemer 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91 „KulturQuartier in 
der Landesgartenschau“……………………………………..536 

21.05.2010 Stadt Hemer Bebauungsplan Nr. 100 „Bahnhof Hemer“…..…………….537 

21.05.2010 Stadt Hemer Bebauungsplan Nr. 70 I „Langer Graun“, 1. Änderung…..539  

21.05.2010 Stadt Hemer Bebauungsplan Nr. 11 „Westf. Landeskrankenhaus 
Frönspert“, 3. Änderung……………………………………...541 

21.05.2010 Stadt Hemer 7. Sitzung des Rates der Stadt Hemer (Tagesordnung)…543 

25.05.2010 Märkischer Kreis Notfallplan nach FSHG: Fa. Chemie Wocklum, Balve…...544 
 

 
 



 

528 

 
 

 
 
 
 
 

Neuwahl einer Schiedsfrau bzw. eines Schieds-
mannes für den Schiedsamtsbezirk Wiblingwer-
de 
 
Gem. § 3 Abs. 2 des Gesetzes über das Schied-
samt in den Gemeinden des Landes Nordrhein-
Westfalen (Schiedsamtsgesetz vom 16.12.1992) 
wird hiermit bekannt gemacht, dass das Amt für die 
Schiedsperson des Schiedsamtsbezirkes Wibling-
werde zum 22.10.2010 frei wird. 
 
Interessierte Frauen und Männer, die sich um das 
Amt bewerben möchten, werden gebeten, dies der 
Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde, Ordnungsamt, 
Hagener Str. 76, 58769 Nachrodt-Wiblingwerde bis 
zum 30.06.2010 mitzuteilen. 
 
Nachrodt-Wiblingwerde, 11.05.2010 
 
Die Bürgermeisterin 
In Vertretung 
 
gez.(L. S.) 
(Jürgen Röll) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
11. Satzung vom 11.05.2010 zur Änderung der 
Satzung für das Übergangsheim der Gemeinde 
Nachrodt-Wiblingwerde für ausländische Flücht-
linge mit Gebührenordnung vom 18.02.1997 
 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S. 666 / 
SGV.NRW.S. 2023) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 03.02.2004 (GV.NRW.S. 96), der §§ 4, 6 und 7 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV.NRW.S. 712 / 
SGV.NRW. 610) in der zur Zeit gültigen Fassung, 
des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme 
ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahme-
gesetz –FlüaG) vom 27.03.1984 (GV.NRW.S. 214) 
in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der 
Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde in seiner Sitzung 
am 10.05.2010 folgende 11. Änderungssatzung be-
schlossen: 
 
 

§ 1 
 
Die Satzung für das Übergangsheim der Gemeinde 
Nachrodt-Wiblingwerde für ausländische Flüchtlinge 
mit Gebührenordnung vom 18.02.1997 in der Fas-

sung der 10. Änderungssatzung vom 23.03.2010 
wird wie folgt geändert: 
 
§ 4 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 
 
 
Neben den Benutzungsgebühren werden folgende 
Nebenkosten erhoben: 
 
Abfallbeseitigungsgebühren = 14,25 €
 je Person u. Monat 
Kanalbenutzungsgebühren =   3,77 €
 je Person u. Monat 
Wassergeld   =   3,00 €
 je Person u. Monat 
Stromverbrauch   = 26,16 € 
 je Person / je Familie/m² 
Heizkosten   = 39,24 €
 je Person / je Familie/m²  
 
Die Kosten für Wasser-, Heizung- und Strom-
verbrauch werden jeweils dem tatsächlichen Jah-
resverbrauch angepasst. 
 
Die Gebührenpflicht entsteht von dem Tage an, von 
dem der Gebührenpflichtige die Unterkunft benutzt 
oder durch Genehmigung der Gemeinde Nachrodt-
Wiblingwerde benutzen kann. 
 
 

§ 2 
 
Die Satzung tritt am Tage nach der Bekanntma-
chung in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
die vorstehende 11. Änderungssatzung wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) 
beim Zustandekommen dieser Verordnung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

 
b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öf-

fentlich bekannt gemacht worden,  
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-

her beanstandet 
 

oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.  

 

Nachrodt-Wiblingwerde, 11.05.2010 
In Vertretung 
 

gez. (L. S.) 
(Jürgen Röll) 
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Feststellung der Gültigkeit  
der Wahl des Integrationsrates 
der Stadt Menden (Sauerland)  

am 07.02.2010 
 

Auf Empfehlung des Wahlprüfungsausschusses hat 
der Rat der Stadt Menden (Sauerland) in seiner Sit-
zung am 04.05.2010 gem. § 40 Abs. 1 Buchstabe d) 
des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 30.06.1998 (GV. 
NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70 / SGV. 
NRW 1112), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30.06.2009 (GV. NRW. S. 372) einstimmig be-
schlossen, die Wahl des Integrationsrat der Stadt 
Menden (Sauerland) vom 07.02.2010 für gültig zu 
erklären, da kein Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl innerhalb der Einspruchsfrist erhoben wurde 
und auch kein von Amts wegen festzustellender 
Verstoß gegen die Wahlbestimmungen vorgelegen 
hat. 
 
Dieser Beschluss wird hiermit gem. § 65 Abs. 2 
Kommunalwahlordnung (KWahlO)  vom 31.08.1993 
(GV. NRW. S. 592, ber. S. 968 /SGV. NRW. 1112) 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 03.07.2009 
(GV. NRW. S. 372) öffentlich bekannt gemacht.  
 
Gegen diesen Beschluss kann gem. § 41 Abs. 1 
KWahlG binnen eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage beim Verwaltungsgericht in Arnsberg, Jäger-
straße 1, 59821 Arnsberg, erhoben werden. Die 
Klage steht auch der Aufsichtsbehörde zu. Ein Vor-
verfahren nach dem 8. Abschnitt der Verwaltungs-
gerichtsordnung findet nicht statt. 
 
 
Menden, 18.05.2010 
 
Der Wahlleiter 
in Vertretung 
 
gez. Hamer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antrag der Firma August Jaeger Nachfolger 
GmbH & Co. KG, Büchlerhausen 14, 51766 En-
gelskirchen, auf Genehmigung zur Errichtung 
und zum Betrieb eines unterirdischen Flüssig-
gaslagers auf dem Tankstellengelände in 58540 
Meinerzhagen, Oststraße 42 gem. § 4 Abs.1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
 
962.0003/10/0901B2-G/Wil 
 
Die Firma August Jaeger Nachfolger beantragt die 
Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb eines 
unterirdischen Flüssiggaslagers auf ihrem Tank-
stellengelände in 58540 Meinerzhagen, Oststraße  

 
 
42, Gemarkung Meinerzhagen, Flur 29, Flurstücke 
1122 und 1191 
 
Der Antrag umfasst den Austausch eines durch 
Baugenehmigung genehmigten, unterirdischen 2,9 t 
fassenden Lagerbehälters gegen einen 28,6 t fas-
senden Lagertank. Die Befüllung des Lagerbehäl-
ters erfolgt werktags in der Zeit von 06:00 bis 22:00 
Uhr. Der Tankstellenbetrieb erfolgt unverändert an 
Werktagen und an Sonn- und Feiertagen von 00.00 
Uhr bis 24.00 Uhr. 
 
Das beschriebene Vorhaben bedarf einer Genehmi-
gung nach §§ 4/6 des Gesetzes zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - 
BImSchG -) in der Neufassung vom 26.09.2002 
(BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert am 11.08.2009 
(BGBl. I S. 2723) in Verbindung mit Ziffer 9.1 Spalte 
2 b des Anhanges der Vierten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürfti-
ge Anlagen - 4. BImSchV -) in der Neufassung vom 
14.03.1997 (BGBl. I S. 504), zuletzt geändert am 
11.08.2009 (BGBl. I S. 2728). 
 
Das Flüssiggaslager gehört ebenfalls zu den unter 
9.1.4 Spalte 2 Buchstabe S der Anlage 1 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Neufassung vom 24.02.2010 (BGBl. I 
S. 94) genannten Anlagen zur Lagerung von brenn-
baren Gasen in Behältern mit einem Fassungsver-
mögen von 3 Tonnen bis weniger als 30 Tonnen, 
ausgenommen Erdgasröhrenspeicher. Somit war im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach dem 
BImSchG eine standortbezogene Vorprüfung des 
Einzelfalls gemäß § 3c Abs. 1 Satz 2 UVPG vorzu-
nehmen. 
 
Die Bewertung aufgrund der überschlägigen Prü-
fung der vorgelegten Antragsunterlagen, eigener 
Ermittlungen und der für die Entscheidung maßgeb-
lichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ergab, 
dass durch das Vorhaben keine erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt entste-
hen können. 
 
Das Vorhaben bedarf somit keiner Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nach den Vorschriften des UVPG. 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 
Die gemäß § 3a UVPG erforderliche Information der 
Öffentlichkeit erfolgt mit dieser Bekanntmachung. 
 
Die Entscheidungsgründe liegen beim Landrat des 
Märkischen Kreises als untere Umweltschutzbehör-
de, Heedfelder Str. 45, 58509 Lüdenscheid, Zimmer 
402 aus und können dort während der Dienststun-
den eingesehen werden. 
 
Im Auftrag 
 
Gez. Wilms 
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Jagdgenossenschaft Blintrop in Neuenrade 
 

Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2009/2010 
 
 
a) Einnahmen 
 

Bestand des lfd. Kontos am Beginn des Jagdjahres 66,51 € 
Jagdpacht 12.956,43 € 
Zinsen 1,78 € 
Entnahme aus der Rücklage (Sparkonto Volksbank)          0,00 € 
 
Gesamteinnahmen 13.024,72 € 

 
 
b) Ausgaben 
 

Jagdpachtgeld 12.719,96 € 
Geschäftsausgaben 161,00 € 
Zuführung zur Rücklage (Sparkonto Volksbank) 100,00 € 
Bestand des lfd. Kontos am Ende des Jagdjahres      43,76 € 
 
Gesamtausgaben 13.024,72 € 

 
 
c) Nachrichtlich 
 

Bestand der Rücklage am 31.03.2010 1.618,68 € 
 
 
Neuenrade-Blintrop, 05.04.2010 

Aufgestellt: 
G. Schumacher 
Geschäftsführer 
 
Geprüft: 
 
1. Rechnungsprüfer: Tobias Müller 
2. Rechnungsprüfer: Clemens Klüppel 
 
 
 

Jagdgenossenschaft Blintrop in Neuenrade 
 
Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2010/2011 
 
 
a) Einnahmen 
 

Bestand des lfd. Kontos am 01.04.2010 40,00 € 
Jagdpachtgeld 2010/2011 12.955,00 € 
Zinsen 2010 5,00 € 
Rücklagenentnahme ____0,00 € 
 
Gesamteinnahmen 13.000,00 € 

 
 
b) Ausgaben 
 

Jagdpachtgeld 2010/2011 12.750,00 € 
Geschäftsausgaben 200,00 € 
Rücklagenzuführung 0,00 € 
Bestand des lfd. Kontos am 31.03.2011      50,00 € 
 
Gesamtausgaben 13.000,00 € 
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c) Rücklagenbestand 
 

voraussichtlicher Bestand am 31.03.2011 1.600,00 € 
 
 
Neuenrade-Blintrop, 12.04.2010 

Festgestellt: Anton Sasse (Jagdvorsteher) 
 
Lambert Cormann 
1. Beisitzer 

Wilhelm Tusch 
2. Beisitzer 
 
 
 

 
 
 
Abstimmungsergebnis des Bürgerentscheides 
am 09.05.2010 
 
Zur Entscheidung stand die Frage 

 
„Sind Sie gegen die Errichtung eines Mehrgenerati-
onen-Spielplatzes auf dem Jahnplatz?“ 

 
Gemäß §§ 35 Absatz 2 und 46 b des Kommunal-
wahlgesetzes (KWahlG) in Verbindung mit §§ 63 
Absatz 1 und 75 a der Kommunalwahlordnung 
(KWahlO) wird das vom Wahlausschuss der Stadt 
Lüdenscheid in seiner Sitzung am 18. Mai 2010 
festgestellte Ergebnis des Bürgerentscheides der 
Stadt Lüdenscheid wie folgt bekannt gemacht: 

 
I. Gesamtergebnis 
 
Stimmberechtigte   59.865 
Abstimmende   24.714 
 
ungültige Stimmen       227 
gültige Stimmen   24.487 
 

II. Verteilung der gültigen Stimmen 
 
JA  16.169 Stimmen (66,03 %) 
NEIN   8.318 Stimmen (33,97 %) 

 
Nach § 26 Abs. 7 GO ist die Frage in dem Sinne 
entschieden, in dem sie von der Mehrheit der gülti-
gen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese 
Mehrheit mindestens 20 vom Hundert der Bürger 
beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit 
Nein beantwortet. 
 
20 vom Hundert der Stimmberechtigten sind 11.973 
Stimmen. 
 
Der Wahlausschuss stellte fest, dass die Frage 
„Sind Sie gegen die Errichtung eines Mehrgenerati-
onen-Spielplatzes auf dem Jahnplatz“ mit 16.169 

Stimmen mit JA beantwortet wurde und der Bürger-
entscheid somit erfolgreich war. 
 
Gegen die Gültigkeit der Abstimmung kann gemäß 
§ 39 Absatz 1 KWahlG in Verbindung mit § 63 Ab-
satz 2 KWahlO jeder Stimmberechtigte des Stimm-
gebiets binnen eines Monats nach Bekanntgabe 
des Abstimmungsergebnisses Einspruch erheben, 
wenn eine Entscheidung über die Gültigkeit der Ab-
stimmung gemäß § 40 Absatz 1 KWahlG für erfor-
derlich gehalten wird. Der Einspruch ist bei dem 
Wahlleiter der Stadt Lüdenscheid, Rathausplatz 2, 
58507 Lüdenscheid schriftlich einzureichen oder 
mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Lüdenscheid, 19.05.2010  
 
Der Wahlleiter 
Dzewas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 125/I 
„Hämmer, Lindort, Dombrüche“ der Stadt Men-
den (Sauerland) für den Bereich nördlich der 
Hämmerstraße und westlich Lindort 
 
- Bekanntmachung der Durchführung der öf-

fentlichen Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB 
 
Der Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen der 
Stadt Menden hat in seiner Sitzung am 27.08.2009 
den Beschluss zur 4. Änderung gemäß § 2 (1) 
BauGB für den Bebauungsplan Nr. 125/I „Hämmer, 
Lindort, Dombrüche“ für den Bereich nördlich der 
Hämmerstraße und westlich Lindort für das im 
Übersichtsplan dargestellte Plangebiet gefasst. In 
seiner Sitzung am 20.05.2010 hat der Ausschuss 
für Umwelt, Planen und Bauen den Beschluss über 
die Durchführung der öffentlichen Auslegung nach § 
3 (2) BauGB gefasst. 
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Zielsetzung der 4. Änderung des Bebauungsplans 
ist die Ausweisung einer zusätzlichen öffentlichen 
Verkehrsfläche in Form einer Verbindungsstraße 
zwischen der Adler- und der Milanstraße, um nach-
fragegerechte kleinere Grundstücksteilungen zu 
ermöglichen. Darüber hinaus ist ein geändertes 
Entwässerungssystem vorgesehen, da sich die in 
der Vergangenheit praktizierte Form der Versicke-
rung von Niederschlagwasser als problematisch er-
wiesen hat. Nunmehr soll die Entwässerung über 
mehrere Regenrückhaltebecken erfolgen, die in den 
westlich begrenzenden Pflanzstreifen des Plange-
biets eingebaut werden sollen. Die erforderlichen 
Flächen werden nunmehr ergänzend als Flächen für 
die Rückhaltung von Niederschlagwasser festge-
setzt. 

Nach der Art der baulichen Nutzung sind im Bebau-
ungsplan Nr. 125/I Industriegebiete festgesetzt, die 
nach dem Abstandserlass von 1982 im Industriege-

biet Betriebe in einem Abstand von 200 m von der 
nächsten Wohnbebauung für zulässig erklären. Auf 
der Grundlage der 3. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 125/I gilt bislang im weit überwiegenden 
Geltungsbereich der jetzigen Änderung der Ab-
standserlass von 1998. Im Zuge der 4. Änderung 
wird zum Zweck der Vereinheitlichung der baupla-
nungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben inner-
halb der GI 200-Baugebiete der gesamte Geltungs-
bereich auf den Abstandserlass von 2007 umge-
stellt.  

Nach Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Pla-
nen und Bauen vom 20.05.2010 soll nun die öffent-
liche Auslegung nach § 3 (2) BauGB erfolgen. 
 
Der Änderungsentwurf nebst den Entwürfen der 
Begründung und des Umweltberichts liegen in der 
Zeit 
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vom 04.06. bis einschließlich 05.07.2010 
 
zu jedermanns Einsicht bei der Stadt Menden, Ab-
teilung Planung und Bauordnung, Neumarkt 5, 3. 
Obergeschoss, Flurzone C, Zimmer 332, 336 und 
337, während der Dienststunden montags bis frei-
tags vormittags von 8.15 bis 12.30 Uhr und nachmit-
tags montags bis mittwochs von 14.30 Uhr bis 16.00 
Uhr sowie donnerstags zusätzlich von 14.30 bis 
17.30 Uhr öffentlich aus.  
Während der Auslegungszeiten können von jeder-
mann Anregungen zu dem Entwurf schriftlich oder 

während der Dienststunden zur Niederschrift vorge-
bracht werden. Während der Dienststunden ist Ge-
legenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 
 
Menden, 21.05.2010 
 
Der Bürgermeister 
(In Vertretung) 
 
 
(Hamer) 
Stadtkämmerer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 182 „Evi-
dal“ der Stadt Menden (Sauerland) für den Be-
reich zwischen Carl-Benz-Straße, Gelände des 
Hellweg-Baumarktes, Bahnanlagen und KME-
Betriebsgelände in Menden 
 
- Bekanntmachung des Aufstellungs-

beschlusses nach § 2 (1) BauGB 
- Bekanntmachung der Durchführung der 

frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 (1) BauGB 

 
Der Rat der Stadt Menden hat in seiner Sitzung am 
09.03.2010 den Beschluss gemäß § 2 (1) BauGB 
zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 182 
„Evidal“ der Stadt Menden (Sauerland) für den 
Bereich zwischen Carl-Benz-Straße, Gelände des 
Hellweg-Baumarktes, Bahnanlagen und KME-
Betriebs-gelände in Menden für das im Übersichts-
plan dargestellte Plangebiet gefasst. Der Ausschuss 
für Umwelt, Planen und Bauen hat in seiner Sitzung 
am 20.05.2010 den Beschluss über die Art und 
Weise der Durchführung der frühzeitigen Öffent-
lichkeitsbeteiligung nach § 3 (1) BauGB be-
schlossen.  
Zielsetzung der 1. Änderung ist, die planungsrecht-
liche Zulässigkeit eines Lebensmitteldiscounters 
entgegen der Zielsetzung des Einzelhandelskon-
zepts der Stadt Menden und den bisherigen Fest-

setzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 
182 auf dem Evidal-Gelände zu ermöglichen. 
Der Rat der Stadt Menden hat einer solchen Ziel-
abweichung deshalb zugestimmt, weil es sich um 
eine Standortverlagerung des bestehenden ALDI-
Marktes von der Fröndenberger Straße auf das Evi-
dal-Gelände handelt. Die Aufgabe des Standorts 
Fröndenberger Straße entspricht der Zielsetzung 
des Einzelhandelskonzepts der Stadt Menden inso-
fern, dass künftig an diesem Standort keine zentren- 
und nahversorgungsrelevante Nutzung mehr statt-
finden soll. Mit der Standortverlagerung rückt der 
ALDI-Standort in unmittelbare Innenstadtrandlage 
heran. 
 
 
Die Art der baulichen Nutzung wird so geregelt, 
dass Betriebe mit konkret aufgeführten zentrenrele-
vanten Einzelhandelssortimenten nur ausnahms-
weise zugelassen werden. Dabei wird in Haupt- und 
Randsortimente unterschieden. Die Summe der 
Randsortimente darf eine Verkaufsfläche von 100 
m² nicht überschreiten. Die ausnahmsweise Zuläs-
sigkeit von zentrenrelevantem Einzelhandel dient im 
Einklang mit den Zielsetzungen des Einzelhandels-
konzeptes dazu, im Zuge von späteren Umnutzun-
gen eine mögliche Häufung von Betrieben mit zent-
renrelevanten Sortimenten zu unterbinden. 
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Nach Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Pla-
nen und Bauen vom 20.05.2010 soll nun die frühzei-
tige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) 
BauGB durchgeführt werden. 
Der Änderungsvorentwurf nebst den Vorentwürfen 
der Begründung und des Umweltberichts liegen in 
der Zeit 
 

vom 28.05. bis einschließlich 25.06.2010 
 
zu jedermanns Einsicht bei der Stadt Menden, Ab-
teilung Planung und Bauordnung, Neumarkt 5, 3. 
Obergeschoss, Flurzone C, Zimmer 332, 336 und 
337, während der Dienststunden montags bis frei-
tags vormittags von 8.15 bis 12.30 Uhr und nachmit-
tags montags bis mittwochs von 14.30 Uhr bis 16.00 
Uhr sowie donnerstags zusätzlich von 14.30 bis 
17.30 Uhr öffentlich aus. Es wird darauf hingewie-
sen, dass der 03.06.2010 Fronleichnam ist. 

Während der Auslegungszeiten können von jeder-
mann Anregungen zu dem Vorentwurf schriftlich 
oder während der Dienststunden zur Niederschrift 
vorgebracht werden. Während der Dienststunden ist 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 
 
Menden, 21.05.2010 
Der Bürgermeister 
(In Vertretung) 
 
 
(Hamer) 
Stadtkämmerer 
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1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 90 „Ge-
werbeQuartier am Felsenpark“ 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
 
I. 
 
Der Rat der Stadt Hemer hat in seiner Sitzung am 
19.05.2010 die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 90 „GewerbeQuartier am Felsenpark“ als Sat-
zung beschlossen und die dazugehörige Begrün-
dung mit Angaben nach § 2 a BauGB gebilligt. 

 
Die Satzung beruht auf § 7 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 
14.07.1994 (GV NW Seite 666 / SGV.NW 2023) in 
der derzeit geltenden Fassung sowie auf §§ 2 und 
10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Neufassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004  (BGBl I Seite 
2414) in der derzeit geltenden Fassung in Verbin-
dung mit der Verordnung über die bauliche Nutzung 
der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl I Seite 132).  
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 90 „GewerbeQuartier am Felsen-
park“ ist aus dem beigefügten Übersichtsplan er-
sichtlich.  
 

II. Bekanntmachungsanordnung 

 
Der Beschluss der 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 90 „GewerbeQuartier am Felsenpark“ als 
Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 90 „Ge-
werbeQuartier am Felsenpark“ mit Begründung liegt 
vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntma-
chung an während der Dienststunden im Rathaus 
der Stadt Hemer, Hademareplatz 44, Amt für Pla-
nen, Bauen und Verkehr, Zimmer 702, öffentlich zu 
jedermanns Ansicht aus. Über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft erteilt. Gemäß § 13 Abs. 3 
BauGB sind eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, 
ein Umweltbericht nach § 2 a, die Angabe nach § 3 
Abs. 2 S. 2, welche Arten umweltbezogener Infor-
mationen verfügbar sind sowie eine zusammenfas-
sende Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB nicht vor-
handen. 
 
Mit der Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 90 „GewerbeQuartier am Fel-
senpark“ in Kraft. 
 
 
III. Hinweise 
 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 

und 2 Baugesetzbuch über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche in Folge der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes wird hingewiesen. Der Entschädi-
gungsberechtigte kann Entschädigung verlan-
gen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind. Die Fälligkeit des Entschädigungsanspru-
ches kann dadurch herbeigeführt werden, dass 
der Entschädigungsberechtigte die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei der Stadt Hemer, 
Amt für Planen, Bauen und Verkehr, Hadema-
replatz 44, Zimmer 704, beantragt. Nach § 44 
Absatz 4 Baugesetzbuch erlischt der Entschä-
digungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die in § 44 Absatz 3 Satz 1 Baugesetzbuch be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeige-
führt wird. 

 
2. Nach § 215 Absatz 1 Baugesetzbuch sind  

o eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3  BauGB bezeichneten Verfah-
rens- oder Formvorschriften,  

o eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und  

o nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorganges  

nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Stadt Hemer, Hademareplatz 44, Amt 
für Planen, Bauen und Verkehr, Zimmer 704, 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen 
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soll, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

 

3. Ebenso kann eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften nach § 7 Abs. 6 der     
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen bei der Aufstellung des Bebau    
ungsplanes nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend     
gemacht werden, es sei denn, 

 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Aufstellung des Bebauungsplanes als Sat-
zung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt-
gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Stadt Hemer vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Hemer, 19.05.2010  
 
Der Bürgermeister 
gez. 
Michael Esken 
 
 
 

Einsichtnahme in den Beteiligungsbericht 2009 

 
Zur Information der Ratsmitglieder und der Einwoh-
ner hat die Gemeinde Herscheid einen Beteili-
gungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche 
und nichtwirtschaftliche Betätigung zu erläutern ist.  
 
Der Bericht für das Jahr 2009 liegt vor.  
 
Es besteht für jedermann während der Öff-
nungszeiten die Möglichkeit der Einsichtnahme  

 
im Rathaus der Gemeinde Herscheid,  

Zimmer 210, Plettenberger Str. 27, 
58849 Herscheid. 

 
 
Herscheid, 20. Mai 2010 
 
Der Bürgermeister 
S c h m a l e n b a c h 

 
 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91 „Kul-
turQuartier in der Landesgartenschau“ 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
 
I.  
 
Der Rat der Stadt Hemer hat in seiner Sitzung am 
18.05.2010 die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 91 „KulturQuartier in der Landesgartenschau“ 
als Satzung beschlossen und die dazugehörige Be-
gründung mit Angaben nach § 2 a BauGB gebilligt. 

 
Die Satzung beruht auf § 7 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 
14.07.1994 (GV NW Seite 666 / SGV.NW 2023) in 
der derzeit geltenden Fassung sowie auf §§ 2 und 
10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Neufassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004  (BGBl I Seite 
2414) in der derzeit geltenden Fassung in Verbin-
dung mit der Verordnung über die bauliche Nutzung 
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der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl I Seite 132).  
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 91 „KulturQuartier in der Landesgar-
tenschau“ ist aus dem beigefügten Übersichtsplan 
ersichtlich.  
 
 

II. Bekanntmachungsanordnung 

 
Der Beschluss der 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 91 „KulturQuartier in der Landesgarten-
schau“ als Satzung wird hiermit öffentlich bekannt-
gemacht.  
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91 „Kul-
turQuartier in der Landesgartenschau“ mit Begrün-
dung liegt vom Tage der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung an während der Dienststunden im 
Rathaus der Stadt Hemer, Hademareplatz 44, Amt 
für Planen, Bauen und Verkehr, Zimmer 702, öffent-
lich zu jedermanns Ansicht aus. Über den Inhalt 
wird auf Verlangen Auskunft erteilt. Gemäß § 13 
Abs. 3 BauGB sind eine Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4, ein Umweltbericht nach § 2 a, die Angabe 
nach § 3 Abs. 2 S. 2, welche Arten umweltbezoge-
ner Informationen verfügbar sind sowie eine zu-
sammenfassende Erklärung nach § 10 Abs. 4 
BauGB nicht vorhanden. 
 
Mit der Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 91 „KulturQuartier in der Lan-
desgartenschau“ in Kraft. 
 
 
III. Hinweise 
 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 

und 2 Baugesetzbuch über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche in Folge der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes wird hingewiesen. Der Entschädi-
gungsberechtigte kann Entschädigung verlan-
gen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind. Die Fälligkeit des Entschädigungsanspru-
ches kann dadurch herbeigeführt werden, dass 
der Entschädigungsberechtigte die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei der Stadt Hemer, 
Amt für Planen, Bauen und Verkehr, Hadema-
replatz 44, Zimmer 704, beantragt. Nach § 44 
Absatz 4 Baugesetzbuch erlischt der Entschä-
digungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die in § 44 Absatz 3 Satz 1 Baugesetzbuch be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeige-
führt wird. 

 
2. Nach § 215 Absatz 1 Baugesetzbuch sind  

o eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3  BauGB bezeichneten Verfah-
rens- oder Formvorschriften,  

o eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Be-

bauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und  

o nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorganges nur 
beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Hemer, Hadema-
replatz 44, Amt für Planen, Bauen und 
Verkehr, Zimmer 704, geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, 
ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich 
sind. 

 
3. Ebenso kann eine Verletzung von Verfahrens- 

oder Formvorschriften nach § 7 Abs. 6 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen bei der Aufstellung des Bebauungs-
planes nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wur-
de nicht durchgeführt,  

b) die Aufstellung des Bebauungsplanes als 
Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Stadt Hemer vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Hemer, 19.05.2010  
 
Der Bürgermeister 
gez. 
Michael Esken 
 
 
 
 

 
 
 
Bebauungsplan Nr. 100 „Bahnhof Hemer“ 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
 
I.  
 
Der Rat der Stadt Hemer hat in seiner Sitzung am 
18.05.2010 den Bebauungsplan Nr. 100 „Bahnhof 
Hemer“ als Satzung beschlossen und die dazuge-
hörige Begründung mit Angaben nach § 2 a BauGB 
gebilligt. 
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Die Satzung beruht auf § 7 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 
14.07.1994 (GV NW Seite 666 / SGV.NW 2023) in 
der derzeit geltenden Fassung sowie auf §§ 2 und 
10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Neufassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004  (BGBl I Seite 
2414) in der derzeit geltenden Fassung in Verbin-
dung mit der Verordnung über die bauliche Nutzung 
der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl I Seite 132).  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 100 
„Bahnhof Hemer“ ist aus dem beigefügten Über-
sichtsplan ersichtlich.  
 
 

II. Bekanntmachungsanordnung 

 
Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 100 
„Bahnhof Hemer“ als Satzung wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht.  
 
Der Bebauungsplan Nr. 100 „Bahnhof Hemer“ mit 
Begründung liegt vom Tage der Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung an während der Dienst-

stunden im Rathaus der Stadt Hemer, Hadema-
replatz 44, Amt für Planen, Bauen und Verkehr, 
Zimmer 702, öffentlich zu jedermanns Ansicht aus. 
Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB sind eine Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4, ein Umweltbericht nach § 2 a, 
die Angabe nach § 3 Abs. 2 S. 2, welche Arten um-
weltbezogener Informationen verfügbar sind sowie 
eine zusammenfassende Erklärung nach § 10 Abs. 
4 BauGB nicht vorhanden. 
 
Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
Nr. 100 „Bahnhof Hemer“ in Kraft. 
 
 
III. Hinweise 
 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 

und 2 Baugesetzbuch über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche in Folge der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes wird hingewiesen. Der Entschädi-
gungsberechtigte kann Entschädigung verlan-
gen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind. Die Fälligkeit des Entschädigungsanspru-
ches kann dadurch herbeigeführt werden, dass 
der Entschädigungsberechtigte die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei der Stadt Hemer, 
Amt für Planen, Bauen und Verkehr, Hadema-
replatz 44, Zimmer 704, beantragt. Nach § 44 
Absatz 4 Baugesetzbuch erlischt der Entschä-
digungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die in § 44 Absatz 3 Satz 1 Baugesetzbuch be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeige-
führt wird. 

 
2. Nach § 215 Absatz 1 Baugesetzbuch sind  

o eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3  BauGB bezeichneten Verfah-
rens- oder Formvorschriften,  

o eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und  

o nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorganges nur 
beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Hemer, Hadema-
replatz 44, Amt für Planen, Bauen und 
Verkehr, Zimmer 704, geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, 
ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich 
sind. 

 

3. Ebenso kann eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften nach § 7 Abs. 6 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen bei der Aufstellung des Bebauungs-
planes nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

 
b) die Aufstellung des Bebauungsplanes als Sat-

zung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-

her beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-

über der Stadt Hemer vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Hemer, 19.05.2010  
 
Der Bürgermeister 
gez. 
Michael Esken 
 
 

 
 
Bebauungsplan Nr. 70 I - „Langer Graun“, 1. Än-
derung 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
 

I. 
Der Rat der Stadt Hemer hat in seiner Sitzung am 
18.05.2010 die 1. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 70 I „Langer Graun“ als Satzung beschlossen 
und die dazugehörige Begründung ohne Angaben 
nach § 2 a BauGB gebilligt. 
 
Die Satzung zur 1. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 70 I „Langer Graun“ mit seinen zeichnerischen, 
textlichen und gestalterischen Festsetzungen beruht 
auf § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Anwen-
dung des vereinfachten Verfahrens nach § 13 
BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. � S. 2 414) zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 
(BGBl. � S. 2585) i. V. m. § 7 Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 
666/SGV NW 2 023) in Verbindung mit der Verord-
nung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.01.1990 (BGBl I Seite 132) jeweils in der bei 
Erlass dieser Satzung geltenden Fassung. 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 70 I „Langer Graun“ ist aus dem bei-
gefügten Übersichtsplan ersichtlich.  
 

II. Bekanntmachungsanordnung 

 
Der Beschluss der 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 70 I „Langer Graun“ als Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht.  

 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 70 I 
„Langer Graun“ mit Begründung liegt vom Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an wäh-
rend der Dienststunden im Rathaus der Stadt He-
mer, Hademareplatz 44, Amt für Planen, Bauen und 
Verkehr, Zimmer 702, öffentlich zu jedermanns An-
sicht aus. Über den Inhalt wird auf Verlangen Aus-
kunft erteilt.  
 
Mit der Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 70 I „Langer Graun“ in Kraft. 
 
 

III. Hinweise 
 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 

und 2 Baugesetzbuch über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche in Folge der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes wird hingewiesen. Der Entschädi-
gungsberechtigte kann Entschädigung verlan-
gen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind. Die Fälligkeit des Entschädigungsan-
spruches kann dadurch herbeigeführt werden, 
dass der Entschädigungsberechtigte die Leis-
tung der Entschädigung schriftlich bei der 
Stadt Hemer, Amt für Planen, Bauen und Ver-
kehr, Hademareplatz 44, Zimmer 702, bean-
tragt. Nach § 44 Absatz 4 Baugesetzbuch er-
lischt der Entschädigungsanspruch, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die in § 44 Absatz 3 Satz 
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1 Baugesetzbuch bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird. 

 
2. Nach § 215 Absatz 1 Baugesetzbuch sind  

o eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3  BauGB bezeichneten Verfah-
rens- oder Formvorschriften,  

o eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und  

o nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorganges nur 
beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Hemer, Hadema-
replatz 44, Amt für Planen, Bauen und 
Verkehr, Zimmer 702, geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, 
ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich 
sind. 

 
3. Ebenso kann eine Verletzung von Verfahrens- 

oder Formvorschriften nach § 7 Abs. 6 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen bei der Aufstellung des Bebauungs-
planes nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

 ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
 nicht durchgeführt, 

 
b) die Aufstellung des Bebauungsplanes als Sat-

 zung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
 kanntgemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor

 her beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen

 über der Stadt Hemer vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
 bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Hemer, 19.05.2010  
 
Der Bürgermeister 
gez. 
Michael Esken 



 541 

 
 
 
Bebauungsplan Nr. 11 „Westf. Landeskranken-
haus Frönspert“, 3. Änderung 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
 
 
 

I. 
 
Der Rat der Stadt Hemer hat in seiner Sitzung am 
18.05.2010 die 3. Änderung des Bebauungsplans  
 
 
Nr. 11 „Westf. Landeskrankenhaus Frönspert“ als 
Satzung beschlossen und die dazugehörige Be-
gründung ohne Angaben nach § 2 a BauGB gebil-
ligt. 

 
Die Satzung zur 3. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 11 „Westf. Landeskrankenhaus Frönspert“ mit 
seinen zeichnerischen, textlichen und gestalteri-
schen Festsetzungen beruht auf § 10 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) in Anwendung des vereinfach-
ten Verfahrens nach § 13 BauGB in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. � S. 2 
414) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 31.07.2009 (BGBl. � S. 2585) i. V. m. § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NW S. 666/SGV NW 2 023) in Verbindung mit 
der Verordnung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl I Seite 132) 
jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden 
Fassung. 
 
Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 11“Westf. Landeskrankenhaus 
Frönspert“ ist aus dem beigefügten Übersichtsplan 
ersichtlich.  
 

II. Bekanntmachungsanordnung 

 
Der Beschluss der 3. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 11 „Westf. Landeskrankenhaus Frönspert“ 
als Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 11 
„Westf. Landeskrankenhaus Frönspert“ mit Begrün-
dung liegt vom Tage der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung an während der Dienststunden im 
Rathaus der Stadt Hemer, Hademareplatz 44, Amt 
für Planen, Bauen und Verkehr, Zimmer 702, öffent-
lich zu jedermanns Ansicht aus. Über den Inhalt 
wird auf Verlangen Auskunft erteilt.  
 
Mit der Bekanntmachung tritt die 3. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 11 „Westf. Landeskrankenhaus 
Frönspert “ in Kraft. 
 
 

III. Hinweise 
 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 

2 Baugesetzbuch über die fristgemäße Gel-
tendmachung etwaiger Entschädigungsansprü-
che in Folge der Aufstellung des Bebauungspla-
nes wird hingewiesen. Der Entschädigungsbe-
rechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn 
die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Die Fäl-
ligkeit des Entschädigungsanspruches kann da-
durch herbeigeführt werden, dass der Entschä-
digungsberechtigte die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei der Stadt Hemer, Amt für 
Planen, Bauen und Verkehr, Hademareplatz 44, 
Zimmer 702, beantragt. Nach § 44 Absatz 4 
Baugesetzbuch erlischt der Entschädigungsan-
spruch, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
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nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 
44 Absatz 3 Satz 1 Baugesetzbuch bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
2. Nach § 215 Absatz 1 Baugesetzbuch sind  

o eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3  BauGB bezeichneten Verfah-
rens- oder Formvorschriften,  

o eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und 

o nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorganges nur 
beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Hemer, Hadema-
replatz 44, Amt für Planen, Bauen und 
Verkehr, Zimmer 702, geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, 
ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich 
sind. 

 

3. Ebenso kann eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften nach § 7 Abs. 6 der    

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen bei der Aufstellung des Bebau-   
ungsplanes nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend     
gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,  

 
b) die Aufstellung des Bebauungsplanes als Sat-

zung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-

her beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-

über der Stadt Hemer vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Hemer, 19.05.2010  
 
Der Bürgermeister 
gez. 
Michael Esken 
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Am Dienstag, den 18.05.2010, 17:00 Uhr, findet in d er Aula des Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasiums, 
Albert-Schweitzer-Str. 1, 58675 Hemer, die 7. Sitzung des Rates der Stadt Hemer statt. 
 
 

Tagesordnung 
 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfä-
higkeit 

  

2. Fragestunde für Einwohner zu schriftlich eingegangenen oder dringenden Anfragen   
3. Prüfung der Niederschrift über die Sitzung vom 23.03.2010   
4. Eingänge für den Rat   
5. Bericht der Landesgartenschau Hemer 2010 GmbH   
6. Anfrage der UWG-Fraktion zu Gesamtkosten der LGS 

Vorlage: 0218-08/2010 
  

7. 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 70 I "Langer Graun" 
hier: Satzungsbeschluss 
Vorlage: 0208-08/2010 

  

8. 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 11 "Westf. Landeskrankenhaus Frönspert" 
hier: Satzungsbeschluss 
Vorlage: 0212-08/2010 

  

9. 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91 "KulturQuartier in der Landesgartenschau" 
hier: Satzungsbeschluss 
Vorlage: 0219-08/2010 

  

10. 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 90 "GewerbeQuartier am Felsenpark" 
hier: Abwägung und Satzungsbeschluss 
Vorlage: 0226-08/2010 

  

11. Bebauungsplan Nr. 100 "Bahnhof Hemer" 
hier: Abwägung und Satzungsbeschluss 
Vorlage: 0228-08/2010 

  

12. Benennung von Straßen; 
hier: Umbenennung Lange Rute 
Vorlage: 0233-08/2010 

  

13. Winterdienst in der von-Wrede-Straße und am Lettenberg; 
hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 09.03.2010 
Vorlage: 0236-08/2010 

  

14. Jahresabschluss der Stadt Hemer zum 31.12.2007; 
hier: Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung des Bürgermeisters gemäß § 96 
GO 
Vorlage: 0237-08/2010 

  

15. Jahresabschluss der Stadt Hemer zum 31.12.2008; 
hier: Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung des Bürgermeisters gemäß 
       § 96 GO NRW 
Vorlage: 0238-08/2010 

  

16. Kenntnisgabe unerheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlun-
gen; Liste  2. Halbjahr 2009 
Vorlage: 0244-08/2010 

  

17. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 
Vorlage: 0245-08/2010 

  

18. Mitteilungen des Bürgermeisters   
19. Anfragen   
 
 II. Nichtöffentliche Sitzung 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass während der Sitzung die vollständigen Akten/Abwägungsunterlagen zu den B-
Plan Satzungsbeschlüssen zur Einsicht bereitgehalten werden. 
 
Hemer, 06.05.10 
gez. Michael Esken 
Bürgermeister 
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Gemäß § 24 a Feuerschutzhilfeleistungsgesetz 
(FSHG) i. V. m. § 10 der Störfallverordnung hat der 
MK als zuständige Gefahrenabwehrbehörde für 
Störfallbetriebe mit erweiterten Pflichten externe 
Notfallpläne zu erstellen. Nach höchstens 3 Jahren 
sind diese Pläne zu überprüfen und zu aktualisieren 
sowie für die Dauer eines Monats zur Anhörung der 
Öffentlichkeit erneut öffentlich auszulegen. 
 
Für folgenden Betrieb wird der entsprechend über-
arbeitete externe Notfallplan ausgelegt: 
 
�  Fa. Chemie Wocklum, Glärbach 2, Balve 
 
Ort der Auslegung:  Kreishaus Lüdenscheid, 
Heedfelder Str. 45, 58509 Lüdenscheid 
Zimmer 305 während der öffentlichen Sprechzeiten 
 
Dauer:  01.06. – 30.06.2010 
 
Während der Auslegungsfrist können auch Beden-
ken und Anregungen vorgebracht werden. 
 
Lüdenscheid, 25.05.2010 
 
Märkischer Kreis 
Der Landrat: 
i.A. 
gez.: Mühlenkamp 
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